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Zwangsformierung der westdeutschen Justiz
durch Notverordnungen v

Die von der Bonner Regierung betriebene Politik 
des Kampfes um die Vorherrschaft in Europa und für 
eine gewaltsame Korrektur der Ergebnisse des zweiten 
Weltkrieges zieht zwangsläufig die Unterdrückung aller 
Kräfte des eigenen Volkes nach sich, die sich gegen 
die Kriegsvorbereitung und gegen die Diktatur der 
Rüstungsmonopole und Militaristen wenden. Deshalb 
soll die westdeutsche Bevölkerung durch Notstandsge
setze zwangsformiert und außerstande gesetzt werden, 
sich dagegen zu wehren, daß nach dem Willen der Bon
ner Machthaber die Nachkriegszeit durch eine neue 
Vorkriegszeit abgelöst wird. Weil die westdeutsche Ju
stiz ein fester Bestandteil des Machtmechanismus ist, 
mit dem die Bundesregierung die Herrschaft des staats
monopolistischen Kapitalismus und seiner CDU-Oligar- 
chie aufrechterhält, erstrecken sich die Zwangsgesetze 
der beabsichtigten Notstandsdiktatur u. a. auch auf die 
Gerichtsorganisation und auf die Prozeßvorschriften1. 
Von den über 60 geheimen Notverordnungen ist die 
„Notverordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Rechtspflege“ dazu bestimmt, die westdeutsche Justiz 
zur Notstandsjustiz zu formieren. Durch Änderung der 
Gerichtsverfassung, des Richterrechts, der Zivilgerichts
barkeit, der Strafgerichtsbarkeit, der Arbeitsgerichts
barkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Sozialge
richtsbarkeit, der Finanzgerichtsbarkeit und einiger 
weiterer Regelungen soll die gesamte westdeutsche 
Rechtspflege der Willkür der Notstandsdiktatur ange
paßt werden. Die Gerichte sollen in juristischen For
men unmittelbar und umfassender als bisher die anti
nationale, expansionistische, volksfeindliche Politik 
sichern, mit der das Volk in eine neue Vorkriegszeit 
hineingeführt wird. Durch ihre mit justiziellen Mitteln 
ausgeübte Tätigkeit sollen die Gerichte die Zwangsfor
mierung der Gesellschaft zur Kriegsvorbereitung mit 
dem Schein der Unparteilichkeit und des Rechts um
geben. Sie sollen den von ihnen durchgesetzten Maß
nahmen der Notstandsdiktatur die Anerkennung als 
Rechtsakte sichern.
Der mit „Änderungen des Gerichtsaufbaus durch Not
verordnung“ überschriebene § 1 der „Notverordnung 
über Maßnahmen auf dem Gebiet der Rechtspflege“ 
ermächtigt die führenden Minister des Bundes und der 
Länder,

„den Sitz der Gerichte innerhalb des Gerichtsbezirks 
oder an einen anderen Ort außerhalb des Gerichts
bezirks zu verlegen,
ein Gericht stillzulegen oder seinen Bezirk in den 

' eines anderen einzugliedern, 
die Abgrenzung eines Gerichtsbezirks zu ändern, 
für den Bezirk mehrerer Gerichte einem von ihnen 
bestimmte Gruppen von Geschäften ganz oder zum 
Teil zu übertragen,

1 Die beabsichtigten Änderungen des Strafprozeßrechts wer
den in einem späteren Beitrag behandelt.

die im Gerichtsverfassungsgesetz oder in anderen Ge
setzen angeordnete oder auf Grund von gesetzlichen 
Ermächtigungen vorgenommene Zusammenfassung 
bestimmter Gruppen von Geschäften für den Bezirk 
mehrerer Gerichte bei einem Gericht außer Kraft zu 
setzen,
innerhalb des Bezirks eines Gerichts einzelne Abtei
lungen, Kammern oder Senate an einem anderen 
Ort als dem Gerichtssitz zu errichten.“

Diese Bestimmungen bedeuten nichts anderes, als daß 
im Notstandsfall die Bahn zur Errichtung weiterer 
Sondergerichte frei wäre. Die Anzahl der seit nahezu 
15 Jahren rechtswidrig bestehenden Sondergerichte 
— der sog. Staatsschutzkammern — bei den Landgerich
ten am Sitz des Oberlandesgerichts soll im Notstands
fall nach Bedarf erhöht werden. Zu diesem ausschließ
lichen Zweck liegt die Notverordnung heute schon in 
den Geheimschubladen bereit.
In der Geschichte der politischen Sondergerichte gibt 
es Beispiele für eine so weitreichende Vorsorge. Als im 
Jahre 1921 Sondergerichte geschaffen wurden, um die 
Arbeiter abzuurteilen, die an den mitteldeutschen März
kämpfen teilgenommen hatten2, erging die „Notverord
nung des Reichspräsidenten über die Bildung außer
ordentlicher Gerichte“ vom 29. März 1921 mit dem glei
chen Wortlaut, in dem sie bereits im Oktober 1920 fer
tiggestellt war.3 Der Entwurf der Verordnung war dem 
Präsidenten des Landgerichts Halle längst vor Auslö
sung der Provokation gegen die Arbeiter und vor Be
ginn der Kämpfe mitgeteilt worden. Darüber hinaus 
war schon am 1. Februar 1921 eine Rundverfügung des 
Reichsjustizministers ergangen, auf Grund derer 

„die Vorbereitung für die Bildung außerordentlicher 
Gerichte und für die alsbaldige Aufnahme ihrer Tä
tigkeit schon jetzt zu treffen und auf dem laufenden 
zu halten für erforderlich geachtet (wurde).11,1 

Ein Gesichtspunkt, der bei der Errichtung von Sonder
gerichten während der Weimarer Republik mehrfach 
beachtet wurde, war die Erwägung, den Sitz dieser Son
dergerichte nicht ins Zentrum, sondern außerhalb oder 
an den Rand des Aufstandsgebiets zu legen. Diese Er
wägung hat offenbar auch bei der Formulierung des 
westdeutschen Entwurfs der „Notverordnung über Maß
nahmen auf dem Gebiet der Rechtspflege“ eine wichtige 
Rolle gespielt; denn die Bestimmungen über die Ver
legung des Gerichtssitzes, über Gerichtsstillegungen, 
über die Abänderung der Gerichtsbezirksgrenzen, über

2 Herrmann/Schmücking, „Die Ausnahmegerichte zur Unter
drückung der mitteldeutschen Märzkämpfer im Jahre 1921", 
NJ 1958 S. 772 f. und S. 810 f.
3 Jelowik, „Wesen und Begriff der politischen Sondergerichts
barkeit von 1918 bis zur Gegenwart“, Diss., Halle 1963, S. 27. 
Dort wird verwiesen auf Deutsches Zentralarchiv (DZA) Pots
dam, Reichsjustizministerium (RJM), Verfassung 1/21, Bd. 1, 
Nr. 6668, Blatt 81 bis 89.
< Vgl. Herrmann/Schmücking, a. a. O., S. 810, und die in Fuß
note 19 angegebene Literatur.
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